
Bereitschaftspauschalen für 
Notdiensteinsätze

Zusätzliche Zuschläge auf 
Stundenverrechnungssätze

Es fallen für jeden Notdiensteinsatz Bereitschaftspauschalen an. 
Diese beinhalten An- und Abfahrtkosten eines Installateurs, sowie 
die Fahrzeugnebenkostenpauschale für den Einsatzort.

Montag – Freitag von 16:00 Uhr – 19:00 Uhr 70 7

Samstag von 09:00 Uhr – 19:00 Uhr 80 7

Sonntag von 09:00 Uhr – 19:00 Uhr 90 7

Gesetzlichen Feiertagen von 09:00 Uhr – 19:00 Uhr 120 7

Arbeiten von Montag – Freitag 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten 
von 16:00 Uhr – 19:00 Uhr

65 %

Arbeiten an Samstagen 
von 09:00 Uhr – 19:00 Uhr

75 %

Arbeiten an Sonntagen 
von 09:00 Uhr – 19:00 Uhr

100 %

Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen 
von 09:00 Uhr – 19:00 Uhr

100 %


